
Gemeinde pratteln

Antrag
des Gemeinderates an den Einwohnerrat

Pratteln, 20.06.2025/ sd

3501 Gründung Regionaler Führungsstab RHEIN

 

1. Ausgangslage

Das Gesetz über den Bevölkerungsschutz im Kanton Basel-Landschaft (Bevölkerungsschutz-
gesetz / SGS 731) regelt unter $ 8 die Aufgaben der Gemeinden im Bereich des Bevölkerungs-
schutzes. Dies beinhaltet die Vorsorgeplanung, die Vorhalteleistungen sowie die Bewältigung
von Katastrophen, Notlagen und schweren Mangellagen. Bei der Bewältigung von Katastro-
phen, Notlagen und schweren Mangellagen übernehmen die Gemeinderäte die strategische
Führung.

Für die Vorsorgeplanung und die operative Führung bei Katastrophen, Notlagen und schweren
Mangellagen verfügen die Gemeinden über Gemeindeführungsstäbe. Die Aufgaben dieser Stä-
be werden unter $ 12 des Bevölkerungsschutzgesetzes geregelt. Das Gesetz sieht vor, dass
die Einwohnergemeinden die Aufgaben zusammen mit anderen Gemeinden erfüllen können.In
einem solchen Fall bilden sie zusammen einen Regionalen Führungsstab (RFS). Die Zusam-
menarbeit bedingt gemäss 8 15 Abs.3 einen Zusammenarbeitsvertrag.

Da es zunehmendschwieriger wird, qualifizierte ehrenamtliche Personenfür die verschiedenen
Funktionen im Bereich der Führungsstäbe zu finden, beziehungsweise da in gewissen Stäben
nicht alle Funktionen besetzt werden können, haben sich die Gemeinden Augst, Muttenz und

Pratteln für einen Zusammenschluss zu einem Regionalen Führungsstabentschieden.

Durchdie Bildung des Zweckverbands Zivilschutzorganisation Rhein per 1. Januar 2025 ist ein
wesentliches Einsatzmittel der Stäbe bereits zentralisiert. Durch den Führungsverbund können
Entscheidungs- und Führungsprozessevereinfacht und beschleunigt werden.

2. Erwägungen

Rechtsform

Prinzipiell gibt es, wie unter 8 34 Abs. 1 des Gesetzes über die Organisation und die Verwal-
tung der Gemeinden (SGS 180) festgehalten, die Möglichkeit, die Zusammenarbeit mit einem
Vertrag zu regeln oder einen Zweckverband zu bilden.

Die Erfahrungen aus den verschiedenen bestehenden Verbunden im Kanton Basel-Landschaft
zeigen, dass die Organisationsform im Rahmen eines Zweckverbandseffizienter und zielfüh-
renderist. Regionen, welche die Zusammenarbeit ursprünglich auf Vertragsbasis geregelt hat-
ten, mussten eine Revision vornehmenund habendie Organisation inzwischen in einen Zweck-
verband überführt. Diese Organisationsform hat sich auch in anderen Bereichen bewährt undist
von dort her bekannt (z. B. Altersbetreuungs- und Pflegegesetz Versorgungsregion Rheintal,
Zivilschutzorganisation RHEIN).

Der Gemeinderat Pratteln ist wie die Gemeinderäte von Augst und Muttenz der Meinung, dass
die Bildung eines Zweckverbandesdie richtige Lösung zur Bewältigung der kommenden Her-
ausforderungen und Aufgaben hinsichtlich Gefährdungspotential, Einsatzbereitschaft und Er-
eignisbewältigung in besonderen und ausserordentlichen Lagendarstellt.



Statuten

Die vorliegenden Statuten (siehe Beilage) sind von den Gemeinderäten Augst, Muttenz und
Pratteln im Grundsatz zuhandenderjeweiligen Legislativorgane (Einwohnerrat oder Gemeinde-
versammlung) verabschiedet worden.

Die Statuten des Zweckverbandes wurden durch die StabsstelleGemeinden und den Rechts-
dienst des Amtesfür Militär und Bevölkerungsschutz Basel-Landschaft geprüft und die Geneh-
migung wurde in Aussicht gestellt.

Vorgehen
Sollte der Einwohnerrat die Statuten des Zweckverbands «Regionaler Führungsstab RHEIN»
genehmigen, ist das weitere Vorgehen so geplant, dass die bestehenden Gemeindeführungs-
stäbe zum 1. Januar 2026 in den «Regionalen Führungsstab RHEIN» überführt werden. Dieser
übernimmt dann die Aufgaben gemäss dem Gesetz über den Bevölkerungsschutz im Kanton
Basel-Landschaft für die Verbandsgemeindenanstelle der bestehenden Stäbe.

3. Beschluss

3.1. Der Gründung des Zweckverbands Regionaler Führungsstab «RHEIN» wird genehmigt.

3.2. Die Statuten des Zweckverbands Regionaler Führungsstab «RHEIN» werden genehmigt.
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